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der Schweiz, Klaus Lüdicke (Hrsg.), Loseblattwerk, Essen seit 1985

Mt. Das Evangelium nach Matthäus
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
n. Nummer
NEP Nota explicativa praevia
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
OLG Oberlandesgericht
R. Romanus
Rn. Randnummer
S. Seite
sog. sogenannt
Sp. Spalte
St. Sankt
Typ. Pol. Vat. Typis Polyglottis Vaticanis
u. und
u. a. unter anderem
UDG Universi Dominici Gregis
u. E. unseres Erachtens
u.s.w. und so weiter
v. von
vgl. vergleiche
z. B. zum Beispiel
z. T. zum Teil
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Einleitung – Problemstellung, Ziel und Methode

Der Primat des Papstes in der Nachfolge des heiligen Petrus und das Verständnis
der Bischöfe als Nachfolger der Apostel sind die beiden Grundpfeiler des Verfas-
sungsrechts der Kirche. Die richtige Beschreibung des Verhältnisses von Papst und
Bischöfen zueinander gehört zu den zentralen Grundanliegen im kirchlichen Ver-
fassungsrecht. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Bestimmung dieses Ver-
hältnisses aus rechtswissenschaftlicher Perspektive und fokussiert dabei insbeson-
dere zwei Aspekte.

Im ersten Teil der Arbeit (I. – III.) steht das Verhältnis des Papstes zu dem Di-
özesanbischof als dem Gewaltenträger in der Diözese im Mittelpunkt. Die Gewalt
des Diözesanbischofs über seine Diözese wird von can. 381 § 1 als ordentliche,
eigenberechtigte und unmittelbare Gewalt beschrieben, die allerdings – wie bereits
auf den ersten Blick zu erkennen ist – mit der in can. 331 genannten höchsten, vollen,
universalen, ordentlichen und unmittelbaren Gewalt des Papstes zu kollidieren
vermag. Es schließt sich die Frage an, ob das kirchliche Verfassungsrecht einen
Ausgleich von primatialer Unmittelbarkeit und diözesanbischöflicher Allgewalt
über die Diözese zulässt. Der zweite Teil der Arbeit (IV. – V.) widmet sich der
Bestimmung des Verhältnisses zwischen Papst und Bischofskollegium. Dabei geht es
zum einen um die Rechtsstellung des Bischofskollegiums und seine universal-
kirchlichen Handlungsformen; zum anderen um die originär verfassungsrechtliche
Frage nach dem Subjekt der höchsten Gewalt in der Kirche. Aus der Bedeutung
dieser verfassungsrechtlichen Grundfrage ergibt sich die Notwendigkeit, die für das
Selbstverständnis der Kirche ebenso zentrale wie für das Leben der Kirche maß-
gebliche Frage abgegrenzt von ekklesiologisch-theologischen Beschreibungen aus
kanonistisch-juristischer Perspektive zu analysieren. Neben dem Versuch, die Frage
nach der Höchstgewalt unter rechtlichen Gesichtspunkten abstrakt zu beantworten,
wird das Augenmerk auch auf ausgewählte Aspekte der Verfassungswirklichkeit
gerichtet, die im Zusammenhang mit der Verhältnisbestimmung von Papst und Bi-
schofskollegium stehen und die besondere Konfliktsituationen aufzeigen. Aus der
Vielzahl möglicher Beispiele sind hier exemplarisch einige herausgegriffen. Na-
mentlich betrifft das die verfassungsrechtliche Frage nach der Geltung des Rechts im
kirchlichen Ausnahmezustand, z.B. im Falle eines häretischen Papstes oder der
Behinderung des Apostolischen Stuhls. Außerdem sollen die denkbare Verweige-
rung des kollegialen Aktes von Seiten des Papstes und einige das Lehramt der Kirche
betreffende Fragen, insbesondere die nach dem Subjekt der Unfehlbarkeit, bespro-
chen werden.



Als originär verfassungsrechtliche Angelegenheit ist das Verhältnis des Papstes zu
den Bischöfen nach dem kirchlichen Verfassungsrecht im CIC zu bestimmen. Dabei
sind die einschlägigen gesetzlichen Regelungen nach den geltenden und verbind-
lichen Auslegungsregeln zu interpretieren. Nach can. 17 kommt bei der Auslegung
der Rechtsnormen dem Gesetzeswortlaut eine primäre Bedeutung zu. Nur für den
Fall, dass der Wortlaut des Gesetzes zweifelhaft bleibt, darf bei der Interpretation des
Gesetzes auf Parallelstellen, auf Zweck und Umstände des Gesetzes oder die Absicht
des Gesetzgebers zurückgegriffen werden.1 Diese für den weltlichen Juristen
selbstverständliche Methodik hat auch für den Kanonisten zu gelten. Es ist not-
wendig, sich die Auslegungsregeln für kirchliche Rechtsnormen zu vergegenwär-
tigen, um der im theologischen und kanonistischen Schrifttum weitverbreiteten
Methode zu einer „dynamischen“ und „progressiven“ Interpretation der Kirchen-
gesetze zu begegnen. Die vielfach postulierte konzilskonforme oder konzilsnahe
Interpretation der Rechtsnormen im Geiste des aggiornamento des Zweiten Vati-
kanischen Konzils verbietet sich. Mit dem Konzil ist eine Schlacht gegen den Codex
nicht zu führen, da der Codex das Konzil sticht.2 Aufgrund des unvoreingenommenen
und nüchternen Blicks auf den Gesetzestext stellt die vorliegende Arbeit gleichsam
einen Beitrag zur Versachlichung und „Entmythologisierung“3 des Zweiten Vati-
kanischen Konzils dar. Das Konzil ist vom kirchenrechtlichen Standpunkt aus nicht
mehr als ein vergangenes historisches Ereignis im Leben der Kirche, das zwar
wesentliche – nicht unumstrittene – Impulse bis in die Gegenwart gesetzt hat, das
aber nicht einseitig verklärt, die Geschichte und Tradition von zwei Jahrtausenden
der Kirche preisgeben oder im Hinblick auf seine interpretatorische Relevanz für das
Kirchenrecht überbewertet werden darf.

Das Ziel dieser Arbeit ist es somit, das kirchliche Recht nach Maßgabe der
verbindlichen Interpretationsregeln auszulegen, um so das komplexe Verhältnis des
Papstes sowohl zum Diözesanbischof als auch zum Bischofskollegium kirchen-
rechtlich zu bestimmen. Es gehört zu den Wesensmerkmalen des Rechts, dass es
Geltung und Verbindlichkeit beansprucht, dass es eine normative Wirklichkeit ist, die
nicht beliebig ist und die nicht übergangen werden darf. Kirche verwirklicht sich
auch in ihrer rechtlichen Ordnungsgestalt.4 Das Kirchenrecht ist verbindliches Recht.
So ist auch der CIC kein beliebig interpretierbares „Zufallsprodukt“.5 Das Verfas-
sungsrecht der Kirche regelt die Rechtsbeziehung der einzelnen Verfassungsein-
richtungen zueinander mit verbindlichem Geltungsanspruch. Das Recht ist nicht nur
als Tatsache zu verstehen, sondern es ist die normative Ordnung der Kirche. Der CIC
ist nicht bloß eine Möglichkeit, um das Verhältnis des Papstes zu seinen Bischöfen
kirchenrechtlich zu bestimmen, sondern es ist dessen verbindliche Grundlage und

1 Siehe Kap. III.2.a).
2 Vgl. Lüdecke, Rezeption, 65.
3 Ebd., 64.
4 Lüdecke, Grundnormen, 74.
5 Vgl. Bier, Rechtsstellung, 20.
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Grenze – auch für jede theologische Auseinandersetzung und Interpretation. Diese
Arbeit folgt daher dem Selbstverständnis einer strengen juristischen Methodik der
Gesetzesauslegung, die die Position des Gesetzgebers und des höchsten kirchlichen
Lehramtes ernst nimmt und der sich in der Kirchenrechtswissenschaft die Schule der
„korrekten Kanonisten“ verpflichtet fühlt.6

Mit ihrer methodischen Perspektive möchte diese Arbeit zudem einen Beitrag zur
Diskussion um die Grundlegung des Kirchenrechts leisten. Es ist eine gewisse lo-
gische Konsequenz, dass das einseitige Verständnis des Kirchenrechts als einer
theologischen Disziplin zu einem immer stärkeren Bedeutungsrückgang des Kir-
chenrechts an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten führt. Dies ist bedauerlich. So
vermag doch eine rechtswissenschaftliche Perspektive nicht nur unter methodischen
Gesichtspunkten bei der Auslegung des kirchlichen Rechts fruchtbar zu sein. Dass
dem weltlichen Staats- und Verwaltungsrecht geläufige Gegenstände wie das Sub-
sidiaritätsprinzip, die Methode der praktischen Konkordanz zur Lösung von Nor-
menkollisionen, der Ermessensbegriff oder Verhältnismäßigkeitsgrundsätze auch
auf das kirchliche Verfassungsrecht bezogen werden können, wird in der vorlie-
genden Arbeit an geeigneten Stellen exemplarisch dargelegt, ohne dabei dem
Selbstverständnis der Kirche als einer „komplexen Wirklichkeit“ und ihrem tran-
szendentalen Ziel entgegentreten zu wollen. Zwar sind Regelungsgegenstände und
Regelungsinhalt des Kirchenrechts genuin theologisch vorgegeben, dennoch ist das
Kirchenrecht kirchliche Rechtswissenschaft.7 Wenn das Kirchenrecht vielfach als
geistliches Recht verstanden wird, ändert dies aus juristischer Perspektive nichts an
seiner Rechtsstruktur.8 Die Kanonistik betreibt keine Theologie, sondern sie befasst
sich mit der Auslegung, der systematischen und begrifflichen Durchdringung dessen,
was für die Kirche als sichtbare Gemeinschaft Recht ist. Die vorliegende Arbeit ist so
als ein Beitrag zu verstehen, den Dialog zwischen weltlichen Juristen und kirchlichen
Kanonisten bei der Durchdringung des Rechts der Kirche fortzusetzen.

6 Zu Vertretern und zum Selbstverständnis der „korrekten Kanonisten“, die sich durch
Wissenschaftlichkeit und Bindung an die kirchliche Autorität und die nüchternen Normen des
Kirchenrechts auszeichnen, vgl. Schüller, Diözesanbischöfe, 488; Böckenförde, Kanonist,
16 ff. Diese auf Hans Barion zurückgehende Wortprägung ist in der Kirchenrechtslehre nicht
nur positiv konnotiert (vgl. Marschler, Kirchenrecht, 455; Böckenförde, Kanonist, 22 f.).

7 Zutreffend ist die Ansicht von Reisinger, Jurisdiktionsprimat, 168, unter Zurückweisung
der Auffassung, nach der die Kanonistik eine theologische Disziplin mit juristischer Methode
sei: „Die Kanonistik ist die Wissenschaft des Rechtes der Kirche und sie muss als solche echte
Rechtswissenschaft sein und bleiben.“

8 Vgl. Dreier, Rechtsbegriff, 275; Heimerl/Pree, Kirchenrecht, 3 f.
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